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über das Anlegen von Pflichtlagern durch Liech-über das Anlegen von Pflichtlagern durch Liech-
tensteintenstein11

Liechtenstein kann für Erzeugnisse, die für das Überleben der Bevöl-
kerung bei schwerwiegenden Versorgungsstörungen unerlässlich sind, eine
Pflichtlagerhaltung einführen, sofern diese Erzeugnisse in Liechtenstein
nicht oder in ungenügenden Mengen hergestellt werden und sofern deren
Eigenschaften und deren Natur die Lagerhaltung erlauben.

Liechtenstein wendet diese Regelung derart an, dass die aus den Ver-
tragsparteien eingeführten Erzeugnisse gegenüber gleichartigen oder substi-
tuierbaren nationalen Erzeugnissen weder direkt noch indirekt eine Diskri-
minierung erfahren.
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